
- Einheitsbedingungen der deutschen Textilindustrie – 
Fassung vom 1. Juli 1972 

Die Einheitsbedingungen gelten ausschließlich zwischen Kaufleuten 
 

 
 

 
§ 1 Erfüllungsort 

 
Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Lieferungsvertrag ist der Ort der Handelsniederlassung des Ver-
käufers. 

 
§ 2 Gerichtsstand 

 
Gerichtsstand (auch für Wechsel- und Scheckklagen) ist Wuppertal. 

 
§ 3 Vertragsinhalt 

 
1. Angebote sind freibleibend, Vertragsabschlüsse, mündliche Nebenabreden und sonstige Vereinba-

rungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. 
2. Alle Verkäufe werden nur zu bestimmten Lieferungsterminen, Mengen, Artikeln und Qualitäten abge-

schlossen. Hieran sind beide Parteien gebunden. Die bestellten Mengen können bis zu 10 % über- 
oder unterschritten werden. 

3. Blockaufträge sind jedoch zulässig. Diese können in Durchführungsbestimmungen geregelt werden. 
4. Umdispositionen im Rahmen des erteilten Auftrages sind nur in beiderseitigem Einverständnis zuläs-

sig.  Das Nähere kann in Durchführungsbestimmungen geregelt werden. Darüber hinaus wird eine 
Streichung von Aufträgen nicht vorgenommen. 

5. Sofern Gegenstände nach Zeichnung, Modell oder Muster, die der Verkäuferin vom Besteller überge-
ben werden, zu liefern sind, übernimmt der Besteller der Verkäuferin gegenüber die Gewähr, dass 
durch Herstellung und Lieferung der Gegenstände Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Sofern 
der Verkäuferin von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht die Herstellung 
und Lieferung von Gegenständen, die nach Zeichnung, Modell oder Muster des Bestellers angefertigt 
werden, untersagt wird, ist die Verkäuferin, ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein, unter 
Ausschluss aller Schadensersatzansprüche des Bestellers berechtigt, die Herstellung und Lieferung 
einzustellen und Ersatz der aufgewandten Kosten sowie den entgangenen Gewinn zu verlangen. Der 
Besteller verpflichtet sich, die Verkäuferin von Schadensersatzansprüchen des Dritten unverzüglich 
freizustellen. Für alle sonstigen mittelbaren und unmittelbaren Schäden, die aus der Verletzung und 
Geltendmachung etwaiger Schutzrechte erwachsen, hat der Besteller Ersatz zu leisten. Für etwaige 
Prozesskosten hat der Besteller auf Verlangen der Verkäuferin einen angemessenen Vorschuss zu 
zahlen. 

 
§ 4 Lieferung 

  
1. Die Lieferung der Ware erfolgt ab Fabrik. Die Versandkosten trägt der Käufer. 
2. Bei Lieferung ab auswärtigem Lager wird die Fracht ab Fabrik berechnet; stattdessen kann ein pau-

schalierter Lagerzuschlag in Rechnung gestellt werden. 
3. Bei Bahnversand wird Rollgeld bzw. Flächenfracht von der Fabrik zum Stückgutbahnhof nicht berech-

net. Käufer, die ihre  Handelsniederlassung  am Ort des Verkäufers haben, bezahlen keine Transport-
kosten; ebenso wenig werden die Transportkosten von einem Auslieferungslager zum Käufer am Ort 
des Auslieferungslagers in Rechnung gestellt. 

4. Verpackung wird nur berechnet, soweit der Versand in Kisten erfolgt oder eine Spezialverpackung 
vom Käufer gewünscht wird. Bei frachtfreier Zurücksendung der Kisten in brauchbarem Zustand in-
nerhalb von zwei Monaten wird der für sie in Rechnung gestellte Wert dem Käufer wieder gutge-
schrieben. Bei Verwendung von Leihbehältern trägt der Käufer die Frachtkosten, der Verkäufer die 
Mietkosten. 

5. Unsortierte Teilsendungen sind nur mit Zustimmung des Käufers statthaft. 
6. Die Ware ist unversichert zu versenden, wenn nichts anderes vereinbart ist. 
7. Wenn infolge des Verschuldens des Käufers die Abnahme nicht rechtzeitig erfolgt, so steht dem Ver-

käufer nach seiner Wahl das Recht zu, nach Setzung einer Nachfrist von 10 Tagen entweder eine 
Rückstandsrechnung auszustellen oder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz zu verlan-
gen. 

 
§ 5 Unterbrechung der Lieferung 

 
1. Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, behördlichen Maßnahmen sowie sonstigen unver-



schuldeten Betriebsstörungen, die länger als eine Woche gedauert haben oder voraussichtlich dau-
ern, wird die Lieferungsfrist bzw. Abnahmefrist ohne weiteres um die Dauer der Behinderung, längs-
tens jedoch um 5 Wochen zuzüglich Nachlieferungsfrist verlängert. Die Verlängerung tritt nicht ein, 
wenn der anderen Partei nicht unverzüglich Kenntnis von dem Grund der Behinderung gegeben wird, 
sobald zu übersehen ist, dass die vorgenannten Fristen nicht eingehalten werden können. 

2. Ist die Lieferung bzw. Abnahme nicht rechtzeitig erfolgt, so kann die andere Vertragspartei vom Ver-
trag zurücktreten. Sie muss dies jedoch mindestens zwei Wochen vor Ausübung des Rücktrittsrechts 
durch Einschreiben oder Fernschreiben ankündigen. 

3. Hat die Behinderung länger als 5 Wochen gedauert und wird der anderen Vertragspartei auf Anfrage nicht 
unverzüglich mitgeteilt, dass rechtzeitig geliefert bzw. abgenommen werde, dann kann die andere Ver-
tragspartei sofort vom Vertrag zurücktreten. 

4. Schadenersatzansprüche sind in den vorgenannten Fällen ausgeschlossen. 
 

§ 6 Nachlieferungsfrist 
 

1. Nach Ablauf der Lieferfrist wird ohne Erklärung eine Nachlieferungsfrist von der Dauer der Lieferungs-
frist, längstens von 18 Tagen in Lauf gesetzt. Nach Ablauf der Nachlieferungsfrist gilt der Rücktritt vom 
Vertrag unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen als erfolgt. Der Rücktritt vom Vertrag nach 
Ziff. 1 Satz 2 tritt nicht ein, wenn der Käufer während der Nachlieferungsfrist dem Verkäufer erklärt, 
dass er auf Erfüllung des Vertrages besteht. Der Verkäufer wird jedoch von der Lieferverpflichtung 
frei, wenn der Käufer sich auf Anfrage des Verkäufers innerhalb der Nachlieferungsfrist nicht dazu äu-
ßert, ob er auf Vertragserfüllung besteht. Fixgeschäfte werden nicht getätigt. 

2. Will der Käufer Schadenersatz wegen Nichterfüllung beanspruchen, so muss er dem Verkäufer eine 
4-Wochen-Frist setzen, mit der Androhung, dass er nach Ablauf der Frist die Erfüllung ablehne. Die 
Frist wird von dem Tag an gerechnet, an dem die Mitteilung des Käufers durch Einschreiben oder 
Fernschreiben abgeht. Diese Bestimmung gilt im Falle des Absatzes 1 Satz 2 anstelle des dort ange-
führten Rücktritts nur, wenn diese Fristsetzung des Käufers dem Verkäufer innerhalb der Nachliefe-
rungsfrist zugegangen ist. 

3. Für versandfertige Lagerware beträgt die Nachlieferungsfrist längstens 5 Tage. Im übrigen gelten die 
Bestimmungen der Absätze 1 und 2. 

4. Vor Ablauf der Nachlieferungsfrist sind Ansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung ausge-
schlossen. 

 
§ 7 Mängelrüge 

 
1. Beanstandungen sind spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Empfang der Ware an den Verkäufer 

abzusenden. 
2. Nach Zuschnitt oder sonst begonnener Verarbeitung der gelieferten Ware ist jede Beanstandung ausge-

schlossen. 
3. Handelsübliche oder geringe, technisch nicht vermeidbare Abweichungen der Qualität, Farbe, Breite, 

des Gewichts, der Ausrüstung oder des Dessins dürfen nicht beanstandet werden.  
4. Für nicht unerhebliche Mängel kommen wir nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder durch Ersatz-

lieferung auf. Ein Wandlungs- oder Minderungsanspruch ist nur gegeben, wenn nach unserer Entschei-
dung Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht erfolgen kann oder die Frist dafür nicht eingehalten ist. 
Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung sowie bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften 
kann der Besteller Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertra-
ges verlangen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche jeglicher Art, sind, 
soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Soweit wir in irgendeiner Form ganz oder teilweise Ersatz 
leisten, geht die beanstandete Ware in unser Eigentum über. 

5. Einer langjährigen Übung unseres Industriezweiges entsprechend sind Schadenersatzansprüche 
aller Art und gleich aus welchem Rechtsgrund, auch aus Verschulden bei Vertragsabschluß, aus po-
sitiver Vertragsverletzung und aus unerlaubter Handlung gem. §§ 823 ff. BGB, soweit gesetzlich zu-
lässig, gegen uns, unsere Erfüllungsgehilfen und Hilfspersonen ausgeschlossen. Diese Haftungsre-
gelung gilt auch für unsere Beratung in Wort, Schrift, durch Versuche oder in sonstiger Weise. Der 
Besteller ist insbesondere nicht davon befreit, selbst die Eignung für die beabsichtigten Verwen-
dungszwecke zu prüfen. 

 
§ 8 Zahlung  

 
1. Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. der Bereitstellung der Ware ausgestellt. Eine Hi-

nausschiebung des Rechnungsverfalls (Valutierung) ist grundsätzlich ausgeschlossen. Sofern eine 
vorzeitige Lieferung im Sinne der Vertragspartner gerechtfertigt ist, können die Durchführungsbe-
stimmungen Ausnahmen von dieser Regelung festsetzen. 

2. Rechnungen sind zahlbar: 



 
1. innerhalb 10 Tagen vom Tage der Ausstellung der Rechnung an mit 4 % Eilskonto; 
2. ab 11.-30. Tag vom Tage der Ausstellung der Rechnung an mit 2,25 % Skonto; 

ab 30.-60. Tag vom Tage der Ausstellung der Rechnung an netto. 
3. Werden anstelle von barem Geld, Scheck oder Überweisung vom Verkäufer Wechsel angenommen, 

so wird bei der Hereinnahme der Wechsel nach dem Nettoziel vom 61. Tage ab Rechnungsdatum ein 
Zuschlag von 1 % der Wechselsumme berechnet. 

4. Bei Zahlung gemäß Abs. 2 Ziffer 2 werden außer dem Kassaskonto von 2,25 % Vorzinsen in Höhe 
der Verzugszinsen gewährt. 

5. Bei Zahlung gemäß Abs. 2 Ziffer 3 werden lediglich Vorzinsen in Höhe der Verzugszinsen vergütet. 
6. Neben dem Skonto von 4 % werden Vorzinsen nicht vergütet. 
7. Statt der vorstehenden Regelung kann wie folgt reguliert werden, sofern sich der Käufer hieran min-

destens 12 Monate bindet: 
 
 
 
 
 
 
  
8. Für diese Regulierungsart gelten die Ziff. 1-3 entsprechend. Vorzinsen werden in keinem Falle ge-

währt.  
9. Abänderungen der Regulierungsweise sind 3 Monate vorher anzukündigen. 
10. Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten fälligen Schuldposten zuzüglich der darauf auf-

gelaufenen Verzugszinsen verwendet. 
11. Maßgeblich für den Tag der Abfertigung der Zahlung ist in jedem Fall der Postabgangsstempel. Bei 

Banküberweisung gilt der Vortag der Gutschrift der Bank des Verkäufers als Tag der Abfertigung der 
Zahlung. 

 
§ 9 Zahlungsverzug 

 
1. Bei Zahlungen nach Fälligkeit werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über Bundesbankdiskont be-

rechnet. 
2. Vor vollständiger Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Verzugszinsen ist der Verkäufer 

zu keiner weiteren Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet.  
3. Ist der Käufer mit einer fälligen Zahlung in Verzug oder tritt in seinen Vermögensverhältnissen eine 

wesentliche Verschlechterung ein, so kann der Verkäufer für noch ausstehende Lieferungen aus ir-
gendeinem laufenden Vertrag unter Fortfall des Zahlungsziels bare Zahlung vor Ablieferung der Ware 
verlangen. 

  
§ 10 Zahlungsweise 

 
1. Die Zahlung hat zu erfolgen in barem Geld, Scheck-, Bank-, Giro- oder Postgiroüberweisung. 
2. Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

Die Zurückhaltung fälliger Rechnungsbeträge ist unzulässig; dies gilt nicht im Falle der Zahlungsein-
stellung des Verkäufers. Sonstige Abzüge (z.B. Porto) sind unzulässig. 

3. Wechsel, soweit sie in Zahlung genommen werden, werden nur gegen Erstattung der Bank-, Diskont- 
und Einziehungsspesen angenommen. Wechsel und Akzepte mit einer Laufzeit von mehr als drei 
Monaten werden nicht angenommen. 

  
§ 11 Eigentumsvorbehalt 

 
1.a. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis alle, auch die be-

dingt und künftig entstehenden Forderungen, die wir/oder unsere Schwestergesellschaften gegen 
den Besteller aus den jeweiligen Geschäftsverbindungen haben, erfüllt sind (§§ 362 ff. BGB). 
Barzahlungen, Scheckzahlungen und Banküberweisungen, die gegen Übersendung eines von uns 
ausgestellten Eigenakzeptes des Bestellers erfolgen, gelten erst dann als Erfüllung, wenn der Wech-
sel von dem Bezogenen eingelöst ist und wir somit aus der Wechselhaftung befreit sind. 

b. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes, insbesondere durch Rücknahme der Ware, die im 
Falle des Zahlungsverzuges oder der Gefährdung unseres Eigentumsanspruches zulässig ist, gilt 
nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

c. Unbeschadet der Zahlungsverpflichtung des Bestellers sind wir berechtigt, die zurückgenommen Wa-
re 

Rechnungen ab zu begleichen mit 
4% Skonto am 

zu begleichen mit 
2,25% Skonto am 

zu begleichen netto am 

1.-10.eines Monats 15.d.gleichen Monats 5. d. nächsten Monats 5. d. übernächsten Monats 
11.-20. eines Monats 25.d.gleichen Monats 15.d.nächsten Monats 15.d.übernächsten Monats 
21.-ultimo eines Monats 5.d.nächsten Monats 25.d.nächsten Monats 25.d.übernächsten Monats 



ca. freihändig bestens zu verkaufen und den Erlös gutschreiben, oder 
cb. zum Vertragspreis – abzüglich aller gewährten Boni, Rabatte und sonstigen Nachlässen und unter 

Abzug einer Wertminderung von 20 % (Basis Vertragspreis) – gutzuschreiben. 
d. Von einer Pfändung oder von jeder anderweitigen Beeinträchtigung unserer Eigentumsrechte durch 

Dritte hat uns der Besteller unverzüglich Mitteilung zu machen und das Eigentumsrecht sowohl Drit-
ten als auch uns gegenüber schriftlich zu bestätigen. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware ist dem Besteller untersagt. 

e. Ein Eigentumserwerb des Bestellers an der Vorbehaltsware gem. § 950 BGB im Falle der Be- und 
Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Be- und 
Verarbeitung erfolgt durch den Besteller für uns, ohne dass uns dadurch Verpflichtungen entstehen. 
Die be- oder verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung.         
Bei Verbindung, Vermischung oder Vermengung mit anderen uns nicht gehörenden Waren (§§ 947, 
948 BGB) steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu, im Verhältnis des Wertes der für die 
hergestellte Sache verwendeten Vorbehaltsware zu der Summe sämtlicher Rechnungswerte der an-
deren bei der Herstellung verwendeten Waren. Erwirbt der Besteller das Alleineigentum an der neuen 
Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Besteller uns im Verhältnis des Wer-
tes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum 
an der neuen Sache einräumt. Die dabei entstehende neue Sache gilt als Vorbehaltsware im Sinne 
dieser Bedingungen.                  
Der Besteller verwahrt sie mit kaufmännischer Sorgfalt für uns und verpflichtet sich, uns die zur 
Rechtsausübung erforderlichen Angaben zu machen und uns insoweit Einblick in seine Unterlagen 
zu gewähren. 

f. Der Besteller hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl zu ver-
sichern. Ansprüche gegen die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden Schadens-
fall werden bereits jetzt in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an uns abgetreten. Der Besteller hat 
die Versicherung von der Forderungsabtretung zu unterrichten.   

2.a. Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt 
mit allen Nebenrechten an uns abgetreten, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne 
oder nach Bearbeitung, Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung und ob sie an einen oder meh-
rere Abnehmer weiterveräußert wird.                  
Ist die abgetretene Forderung gegen den Drittschuldner in eine laufende Rechnung aufgenommen 
worden, so bezieht sich die vereinbarte Abtretung auch auf die Ansprüche aus dem Kontokorrent.         
Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung aller unserer Rechte und Forderungen. 

b. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden 
Waren, sei es ohne, sei es nach Verbindung, Vermischung, Be- oder Verarbeitung verkauft wird, gilt 
die Abtretung der Kaufpreisforderung in Höhe des Vertragspreises der Vorbehaltsware zuzüglich 20 
%, die nach Eingang des Betrages mit den Zinsen und Kosten verrechnet werden, als vereinbart, 
wobei der nicht verbrauchte Mehrbetrag zu vergüten ist. 

c. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages ver-
wandt, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag im gleichen Umfange im vo-
raus an uns abgetreten. 

d. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung oder sonstigen Verwendungen der Vorbehaltsware nur unter 
der Voraussetzung berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen auf uns übergehen.        
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 

e. Der Besteller ist zur Einziehung der Forderungen aus der Weiterveräußerung trotz der Abtretung er-
mächtigt. Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsermächtigung des Bestellers unbe-
rührt. Wir werden aber selbst die Forderungen nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zah-
lungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat er uns die Schuldner der 
abgetretenen Forderungen mitzuteilen, die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben sowie 
den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen. 

f. Bei Anmeldung eines Konkurses oder Vergleichsverfahrens, bei Abgabe einer eidesstattlichen Versi-
cherung, eintretenden Zahlungsschwierigkeiten oder bei einer wesentlichen Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse erlischt die Befugnis des Bestellers zur Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware und zum Einzug der an uns abgetretenen Forderungen.  

3.a. Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Bestimmungen bleibt auch bestehen, wenn ein-
zelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezo-
gen und anerkannt ist. 

b. Der Eigentumsvorbehalt gemäß den vorstehenden Bestimmungen erlischt, wenn alle oben unter 1.a. 
angeführten Forderungen erfüllt sind. Damit geht das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Be-
steller über und die abgetretenen Forderungen stehen ihm zu. 



4. Übersteigt der Wert sämtlicher für uns bestehenden Sicherheiten unsre Forderungen insgesamt 
nachhaltig um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Si-
cherungen nach unserer Wahl verpflichtet. 

 
§ 12 Regelung von Streitigkeiten 

 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag werden durch das ordentliche Gericht oder ein vereinbartes Schiedsge-
richt entschieden. Wenn das Schiedsgericht nicht als ausschließlich zuständig vereinbart ist, ist das zuerst 
angerufene Gericht zuständig. 

 
§ 13 Umgehungsverbot 

 
Umgehungen der Zahlungs- und Lieferbedingungen, insbesondere auch durch Kommissionsgeschäfte, 
sind unzulässig. 
 

§ 14 Schlussbestimmungen 
 
1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der einheitlichen 

Kaufgesetze. Die Anwendung des Wiener UNCITRAL-Übereinkommens vom 11.04.1980 ist ausge-
schlossen. 

2. Sollten einzelne dieser Bedingungen – gleich aus welchem Grunde – unwirksam sein, so wird da-
durch die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt. 

 


